
                                  Stand 04/2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Aufgaben 
 
Unsere Aufgaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) www.netzportal.dettelbach.de 
 

3) Die Mitteilung zur Netzverträglichkeitsprüfung (in der Niederspannung) hat eine Gültigkeit von drei Monaten. Die Zusage ist für beide Seiten verbindlich und kann  
     einmalig um einen Monat verlängert werden. Hierzu ist eine schriftliche Genehmigung einzuholen.  
     Bitte beachten Sie, dass vor einer netztechnischen Bewertung und Genehmigung seitens der Stadtwerke Dettelbach, kein Netzanschluss der Erzeugungsanlage  
     erfolgen darf!   
 

5) Bitte hierzu folgende Unterlagen ausfüllen und per E-Mail einreichen (stadtwerke@dettelbach.de): 
Inbetriebnahmeprotokoll für Erzeugungsanlagen - Anlagenerrichter 
Inbetriebnahmeprotokoll für Speicher (falls vorhanden) – Anlagenerrichter 
Modul/Modellerklärung (Konformitätsbescheinigung etc.) - Anlagenerrichter 
Erklärung zur Umsatzsteuer und Bankverbindung – Anlagenbetreiber 

    Die Unterlagen finden Sie auf unserer Homepage www.dettelbach.de/Stadtwerke/Photovoltaikanlagen 
 

9) Sie erhalten von uns eine Mitteilung über Ihre künftige Abschlagszahlung, die wir Ihnen monatlich überweisen. Hierzu schätzen wir abhängig von Ihrer Anlagengröße  
     einen Betrag ab. Ebenso erhalten Sie eine Bestätigungserklärung mit allen wichtigen Daten Ihrer PV-Anlage (und Speicher). 

Antragstellung über das Netzportal 
(Anlagenerrichter / Anlagenbetreiber) 

 

Statusvergabe zur Netzverträglichkeit: 

  

Bauphase Ihrer PV-Anlage 
 

Technische Inbetriebnahme; 
Übersendung der restlichen 

Unterlagen 
(Anlagenerrichter / Anlagenbetreiber) 

Netzinbetriebnahme 
(Monteur der Stadtwerke Dettelbach) 

 

Prüfung der 
Unterlagen 

 

Registrierung Ihrer Anlage 
(Speicher) am 

Marktstammdatenregister 
 

Terminvergabe zur Netzinbetriebnahme 
(wir kontaktieren Sie) 

 

Mitteilung über 
Daten 

Statusvergabe: 
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